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Das revidierte Verjährungsrecht tritt auf den 1. Januar 2020 in Kraft. Es führt 
im Deliktsrecht neue Verjährungsfristen ein. Zentral sind die Verlängerung 
der kurzen relativen Verjährungsfrist, die Einführung einer zwanzigjährigen 
absoluten Verjährungsfrist bei Tötung oder bei Körperverletzung sowie die 
Überarbeitung der ausserordentlichen Verjährungsfristen für Forderungen 
aus strafbaren Handlungen. Im Vertragsrecht bleiben die Verjährungsfristen 
grundsätzlich unangetastet. Art. 128a OR führt jedoch für Forderungen auf 
Schadenersatz oder Genugtuung aus vertragswidriger Körperverletzung oder 
Tötung eines Menschen neue Fristen ein: eine dreijährige relative und eine 
zwanzigjährige absolute Verjährungsfrist. Daneben finden sich im neuen Ver-
jährungsrecht weitere punktuelle Änderungen.
Beim Gang durch das neue Recht bleibt auf Schritt und Tritt spürbar, dass es 
das Ergebnis eines harten politischen Tauziehens ist. Und auf den Anwalt lau-
ern eigentlich Tretminen! Dieser Tagungsband stellt das neue Recht vor und 
dient als Wegweiser für die Zeit nach dem Inkrafttreten.
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Das revidierte Verjährungsrecht tritt auf den 1. Januar 2020 in Kraft. Es 
führt im Deliktsrecht neue Verjährungsfristen ein. Zentral sind die 
Verlängerung der kurzen relativen Verjährungsfrist, die Einführung einer 
zwanzigjährigen absoluten Verjährungsfrist bei Tötung oder bei 
Körperverletzung sowie die Überarbeitung der ausserordentlichen 
Verjährungsfristen für Forderungen aus strafbaren Handlungen. Im 
Vertragsrecht bleiben die Verjährungsfristen grundsätzlich unangetastet. 
Art. 128a OR führt jedoch für Forderungen auf Schadenersatz oder 
Genugtuung aus vertragswidriger Körperverletzung oder Tötung eines 
Menschen neue Fristen ein: eine dreijährige relative und eine 
zwanzigjährige absolute Verjährungsfrist. Daneben finden sich im neuen 
Verjährungsrecht weitere punktuelle Änderungen.
Beim Gang durch das neue Recht bleibt auf Schritt und Tritt spürbar, dass 
es das Ergebnis eines harten politischen Tauziehens ist. Und auf den 
Anwalt lauern eigentlich Tretminen! Dieser Tagungsband stellt das neue 
Recht vor und dient als Wegweiser für die Zeit nach dem Inkrafttreten.
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Vorwort 

V 

Vorwort 

Am 15. Juni 2018 haben die Eidgenössischen Räte das revidierte Verjäh-

rungsrecht beschlossen. Nachdem die Referendumsfrist unbenutzt abgelau-

fen ist, hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 7. November 2018 das re-

vidierte Recht auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. 

Die Revision des Verjährungsrechts führt im Deliktsrecht neue Verjäh-

rungsfristen ein. Die zentralen Punkte der Revision sind die Verlängerung 

der kurzen relativen Verjährungsfrist, die Einführung einer zwanzigjährigen 

absoluten Verjährungsfrist bei Tötung eines Menschen oder bei Körperver-

letzung sowie die Überarbeitung der ausserordentlichen Verjährungsfristen 

für Forderungen aus strafbaren Handlungen. Im Vertragsrecht bleiben die 

allgemeinen gesetzlichen Verjährungsfristen grundsätzlich unangetastet. In 

Art. 128a OR werden jedoch für vertragliche Forderungen auf Schadener-

satz oder Genugtuung aus vertragswidriger Körperverletzung oder Tötung 

eines Menschen zwei neue Fristen eingeführt: eine dreijährige relative und 

eine zwanzigjährige absolute Verjährungsfrist. Daneben finden sich im neu-

en Verjährungsrecht weitere punktuelle Änderungen. 

Beim Gang durch das neue Recht bleibt auf Schritt und Tritt spürbar, 

dass es «das Ergebnis eines harten politischen Tauziehens» ist.1 Und auf den 

Anwalt lauern eigentlich Tretminen! Es erschien mir daher wichtig, das 

neue Recht den interessierten Anwältinnen und Anwälten, Richterinnen und 

Richtern, Unternehmensjuristinnen und Unternehmensjuristen sowie den 

Juristinnen und Juristen der öffentlichen Verwaltung noch vor dem Inkraft-

treten vorzustellen und ihnen als Wegweiser für die Zeit nach dem Inkraft-

treten einen Tagungsband mit auf den Weg zu geben. 

Ich bedanke mich daher sehr herzlich bei Dr. iur. Christof Bergamin, 

Prof. Dr. iur. Frédéric Krauskopf, LL.M., Dr. iur. Josianne Magnin, MLaw 

Raphael Märki, Dr. iur. Adrian Rothenberger, Dr. iur. Michel Verde und 

Prof. Dr. iur. Isabelle Wildhaber, LL.M., dass sie sich bereit erklärt haben, 

als Referentinnen und Referenten an der Tagung von «Weiterbildung 

Recht», der Weiterbildungsstelle der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Luzern, mitzuwirken und einen Beitrag für diesen Tagungsband 

zu schreiben. 

Meinen Dank verdienen weiter Frau Cornelia Sidler und Frau Barbara 

Fellmann-von Moos, welche die Tagung organisiert und administrativ be-

gleitet haben, sowie meine wissenschaftlichen Assistierenden, Frau Franziska 

1 KRAUSKOPF/MÄRKI, Wir haben ein neues Verjährungsrecht! Darstellung der neuen 
Gesetzesnormen mit Anmerkungen, in: Jusletter vom 2. Juli 2018, Rz. 2. 
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VI 

Fritsche und Herr David Colombo, die die Herausgabe dieses Tagungsbands 

betreut haben. Herzlich zu danken habe ich schliesslich dem Stämpfli Ver-

lag und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses Buch mit viel 

Sorgfalt auf den Markt gebracht haben. 

 

Luzern im Oktober 2019     Walter Fellmann 
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1. Parlamentarische Initiativen Heim und  

Leutenegger 

Angestossen haben die Revision des Verjährungsrechts die parlamentarischen 

Initiativen von Nationalrätin Bea Heim und Nationalrat Filippo Leutenegger 

aus dem Jahr 2006, die beide eine Verlängerung der gesetzlichen Verjäh-

rungsfristen für Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche forderten. Deren 

Ziel war es, auch Geschädigten von Spätschäden, namentlich Personen, die 

der Einwirkung von Asbest ausgesetzt waren, die Durchsetzung von Scha-

denersatzansprüchen zu ermöglichen.1 

                                                        
1  Parlamentarische Initiative 06.404 «Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht», einge-

reicht am 15. März 2006 von Nationalrätin Bea Heim; Parlamentarische Initiative 
06.473 «Asbestopfer. Schliessen der Lücken in der heutigen Gesetzgebung», einge-
reicht am 6. Oktober 2006 von Nationalrat Filippo Leutenegger. 

© Stämpfli Verlag AG  – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist untersagt. 
Fellmann, Walter (Hrsg.): Das neue Verjährungsrecht, 2019



WALTER FELLMANN 

2 

Im Jahre 2008 nahm das Parlament die Motion2 «Verjährungsfristen im 

Haftpflichtrecht»3 an und erteilte dem Bundesrat den Auftrag, «mit einer Re-

vision des Haftpflichtrechtes die Verjährungsfristen derart zu verlängern, dass 

auch bei Spätschäden Schadenersatzansprüche gegeben sind».4 In der Folge 

legte das Bundesamt für Justiz einen Gesetzesvorentwurf betreffend die Re-

vision des Verjährungsrechts vor, der im August 2011 in die Vernehmlassung 

ging.5 Der Vorentwurf sah eine weitreichende Neuordnung des Verjährungs-

rechts vor, die sich keineswegs auf die Verlängerung der Verjährungsfristen 

beschränkte.6  

Der Entwurf des Bundesamts für Justiz stiess in der Vernehmlassung7 auf 

teilweise sehr heftige Kritik.8 Der Bundesrat entschloss sich daher, den Ge-

setzesentwurf weitgehend auf die Vereinheitlichung und Vereinfachung der 

Verjährungsfristen zu beschränken, die in den Vernehmlassungen überwie-

gend begrüsst worden waren. Er informierte in einer Medienmitteilung vom 

29. August 2012, dass er die Revision des Verjährungsrechts fortsetze und 

dass das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beauftragt 

werde, einen Gesetzesentwurf und die dazugehörende Botschaft auszuarbei-

ten. Dabei solle die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts mit einer mass-

vollen Verlängerung der Verjährungsfristen vorbereitet werden.9 

In der Tat fiel der Gesetzesentwurf vom 29. November 2013 deutlich be-

scheidener aus. Er konzentrierte sich auf sechs Gesetzesbestimmungen des 

allgemeinen Verjährungsrechts (Art. 60 und 127 ff. OR), die zum Teil gänz-

lich und zum Teil nur partiell neu formuliert wurden.10 Daneben enthielt er 

viele punktuelle Änderungen, welche neben dem OR insgesamt 29 weitere 

Erlasse betrafen und sich hauptsächlich mit der Anpassung der in der ganzen 

Privatrechtsordnung verstreuten Verjährungsfristen an die Verjährungsfristen 

des OR befassten.11 

                                                        
2  Motion 07.3763 «Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht», eingereicht am 11. Okto-

ber 2007 von der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates. 
3  Amtl. Bull. NR 2008, S. 230 f. und Amtl. Bull. SR 2008, S. 365. 
4  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20073763 

(besucht am 12. August 2019). 
5  Die Vernehmlassungsunterlagen sind abrufbar: https://www.admin.ch/ch/d/gg/-pc/ 

ind2011.html (besucht am 12. August 2019). 
6  https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/ 

vorentw-d.pdf (besucht am 12. August 2019). 
7  Der Bericht des BJ über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens vom Juni 2012 

(PDF) ist abrufbar unter: https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/ 1999/Be-
richt_07.06.2012_de.pdf (besucht am 12. August 2019). 

8  Vgl. etwa RUSCH, S. 223 ff. 
9  http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2012/2012-08-290.html (besucht 

am 12. August 2019).  
10  Vgl. BBl 2014 235 ff. (Botschaft) und 287 ff. (Entwurf). 
11  Vgl. dazu eingehend KRAUSKOPF, S. 52 ff. 
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2. Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte vom 11. März 2014 

2.1 Vorgeschichte 

Im Mai 2004 diagnostizierten die Ärzte bei Hans Moor Brustfellkrebs. Am 

25. Oktober 2005 reichte er beim Arbeitsgericht Baden gegen die Alstom AG, 

seine ehemalige Arbeitgeberin, eine (Teil-)Klage auf Schadenersatz und Ge-

nugtuung ein. Darin machte er geltend, seine Krebserkrankung sei darauf zu-

rückzuführen, dass er zwischen 1966 und 1978 an seinem Arbeitsplatz regel-

mässig und intensiv Asbeststaub ausgesetzt gewesen sei. Er warf der Alstom 

AG vor, ihn (und andere damalige Arbeitnehmer) nicht gegen den schädli-

chen Asbeststaub geschützt zu haben. Damit habe sie ihre vertraglichen 

Schutzpflichten verletzt.  

Am 10. November 2005 verstarb Hans Moor an den Folgen seiner Krebs-

erkrankung. Darauf traten die beiden Töchter Caroline und Monika Moor an 

seiner Stelle in den Prozess ein. 

Im Februar 2009 wies das Arbeitsgericht Baden die Teilklage mit der Be-

gründung ab, die Ansprüche seien wegen Ablaufs der zehnjährigen Verjäh-

rungsfrist nach Art. 127 OR verjährt. Dieses Urteil bestätigte das Obergericht 

des Kantons Aargau in seinem Urteil vom 2. März 2010. Daraufhin gelangten 

Caroline und Monika Moor an das Bundesgericht.12 

Nach dem Tod von Hans Moor forderte auch seine Gattin Renate Anita 

Howald Moor Genugtuung. Sie richtete ihre Forderung jedoch an die SUVA. 

Dieser warf sie vor, den Tod ihres Ehemannes durch Unterlassung der ihr 

gesetzlich obliegenden Informations- und Schutzpflichten zur Verhütung von 

Berufsunfällen und Berufskrankheiten mitverursacht zu haben. Dem schlos-

sen sich in der Folge mit zusätzlichen Genugtuungs- und Schadenersatzfor-

derungen auch die beiden Töchter des Verstorbenen an.  

Mit Verfügung vom 16. Oktober 2007 lehnte die SUVA sämtliche Forde-

rungen mit der Begründung ab, sie sei für den Tod von Hans Moor nicht ver-

antwortlich. Zudem berief sie sich auf die Verwirkung der geltend gemachten 

Ansprüche nach Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Verantwortlich-

keit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (VG) vom 

14. März 195813 i.V.m. Art. 78 Abs. 1 und 4 des Bundesgesetzes über den 

                                                        
12  Sachverhalt nach BGE 137 III 16 ff. und Urteil des EGMR Howald Moor et autres c. 

Suisse vom 11. März 2014, Nr. 52067/10 und 41072/11. 
13  SR 170.32. 
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